
Inhalt Seite

Rechtsverordnungen
Nr. 92 – Rechtsverordnung zur Änderung der Rechtsverordnung zur Durchführung der Gemeindever-

sammlung.............................................................................................................................. 170

Ordnungen
Nr. 93 – Ordnung des Kirchenmusikverbandes der Evangelischen Landeskirche in Baden (Kirchenmu-

sikverbandsordnung – KiMuVerbandsO).................................................................................... 171

Bekanntmachungen
Nr. 94 – 65. Aktion Brot für die Welt 2023/2024.............................................................................. 177
Nr. 95 – Anerkennung der Evangelischen Kirchengemeinde Kippenheim-Schmieheim als Körperschaft

des öffentlichen Rechts............................................................................................................ 179
Nr. 96 – Anerkennung der Evangelischen Kirchengemeinde Tiengen und der Evangelischen Kirchenge-

meinde Bonndorf als Körperschaften des öffentlichen Rechts....................................................... 179

Stellenausschreibungen
Nr. 97 – Stellenausschreibungen..................................................................................................... 179

169

Ausgabe 11 Karlsruhe, 02. November 2023



Rechtsverordnungen

Nr. 92
Rechtsverordnung zur Änderung

der Rechtsverordnung zur Durchführung der Gemeindeversammlung

Vom 20. September 2023
Der Landeskirchenrat erlässt nach Artikel 22 Abs. 5 der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden
vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 29. April 2022 (GVBl. Teil I, Nr. 39, S. 96), folgende
Rechtsverordnung:

Artikel 1
Änderung der Rechtsverordnung zur Durchführung der Gemeindeversammlung

Die Rechtsverordnung zur Durchführung der Gemeindeversammlung (Gemeindeversammlungsrechtsverord-
nung - GemVers-RVO) vom 19. September 2013 (GVBl. S. 262), zuletzt geändert am 15. Februar 2023 (GVBl.
Nr. 46, S. 88) wird wie folgt geändert:
1. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Gemeindeversammlung berät den Ältestenkreis darüber hinaus insbesondere
1. vor der Abgabe einer Stellungnahme des Ältestenkreises zu Entscheidungen des Bezirkskirchenrates

zur Errichtung, Aufhebung, Zusammenlegung oder örtlichen Abgrenzung der Pfarrgemeinde nach
Artikel 15 GO,

2. vor Grundsatzentscheidungen des Kirchengemeinderates über Baumaßnahmen in der Pfarrgemeinde
mit einem geplanten Gesamtaufwand von über 100.000 Euro, soweit die betreffende Baumaßnahme
nicht bereits in einer Gemeindeversammlung zu einem früheren Zeitpunkt erörtert wurde,

3. vor der Beschlussfassung des Kirchengemeinderates über die Veräußerung oder Entwidmung kirch-
licher Gebäude, die durch die Pfarrgemeinde genutzt werden und

4. vor der Beschlussfassung über die Namensgebung der Pfarrgemeinde.“
2. In § 4 Abs. 4 Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 2 Abs. 2“ durch die Wörter „§ 2 Abs. 3“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.
__________________________________

K a r l s r u h e ,  den 20. September 2023
Der Landeskirchenrat

P r o f .  D r .  H e i k e  S p r i n g h a r t
Landesbischöfin
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Ordnungen

Nr. 93
Ordnung des

Kirchenmusikverbandes der Evangelischen Landeskirche in Baden
(Kirchenmusikverbandsordnung – KiMuVerbandsO)

Vom 12. September 2023
Der Evangelische Oberkirchenrat erlässt folgende Ordnung:

§ 1
Name

(1)  Der Kirchenmusikverband führt die Bezeichnung „Kirchenmusikverband der Evangelischen Landeskirche
in Baden“.
(2)  Der Kirchenmusikverband hat seinen Sitz in Karlsruhe und ist eine unselbstständige Einrichtung der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden.

§ 2
Zwecke und Aufgaben

Der Kirchenmusikverband dient der Förderung des kirchenmusikalischen Lebens in der Evangelischen Landes-
kirche in Baden. In seinen Aufgaben und Zielen orientiert er sich an den geltenden Ordnungen in der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden.
Aufgaben des Kirchenmusikverbandes sind insbesondere:
1. die Pflege und Förderung der Kirchenmusik in der Evangelischen Landeskirche in Baden in enger Verbindung

mit der Abteilung Musik, Mission und Gottesdienst im Evangelischen Oberkirchenrat;
2. die Unterstützung und Beratung von Kirchenbezirken, Kirchengemeinden, Chören und Ensembles in Fragen

der Kirchenmusik, unter anderem durch die Bereitstellung von Noten und Materialien;
3. die Durchführung von Sing-, Musizier- und Fortbildungsveranstaltungen sowie die Veranstaltung überregi-

onaler Chortreffen;
4. die Trägerschaft landeskirchlicher Ensembles,
5. die Beratung und fachliche Förderung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern sowie
6. die Vermittlung von kirchenmusikalischen Perspektiven und Entwicklungen in die kirchlichen Entschei-

dungsprozesse.
Der Kirchenmusikverband versteht sich als Sprachrohr der kirchenmusikalisch Aktiven in der Evangelischen
Landeskirche in Baden und gibt in diesem Zusammenhang eine Verbandszeitschrift und einen Newsletter heraus.

§ 3
Mitgliedschaft im Kirchenmusikerband

Eine Mitgliedschaft im Kirchenmusikverband der Evangelischen Landeskirche in Baden ist möglich für
1. regelmäßig arbeitende Chöre und Ensembles in der Evangelischen Landeskirche in Baden, die diese Ordnung

anerkennen und eine Mitgliedschaft beantragt haben (korporative Mitgliedschaft);
2. Kirchengemeinden und Kirchenbezirke der Evangelischen Landeskirche in Baden, die eine Mitgliedschaft

beantragt haben, insbesondere wenn kirchenmusikalische Gruppen ohne eigene Mitgliedschaft aktiv sind
(korporative Mitgliedschaft);

3. die im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden hauptberuflich, nebenberuflich und ehrenamtlich
tätigen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die eine Mitgliedschaft beantragt haben (persönliche Mit-
gliedschaft);

4. andere an der Verbandsarbeit interessierte natürliche oder juristische Personen, die eine Mitgliedschaft be-
antragt haben (persönliche Mitgliedschaft oder korporative Mitgliedschaft).

Die Aufnahme in den Kirchenmusikverband wird bei der Geschäftsführung des Kirchenmusikverbandes bean-
tragt. Über die Aufnahme entscheidet der Verbandsrat.
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§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:
1. durch Austrittserklärung,
2. durch Ausschluss durch den Verbandsrat, wenn das Mitglied durch sein Verhalten gegen Ziele und Leitsätze

dieser Ordnung handelt oder wenn das Mitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder mehr als zwei
Jahre mit seinen Beiträgen in Verzug ist;

3. bei persönlicher Mitgliedschaft durch den Tod des Mitglieds oder bei korporativer Mitgliedschaft durch die
Auflösung des Mitglieds.

Der Austritt kann nur zum Ende eines Jahres erfolgen und muss der Geschäftsführung des Kirchenmusikver-
bandes bis spätestens 30. September schriftlich mitgeteilt werden.

§ 5
Zusammenarbeit

Der Kirchenmusikverband steht in enger Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Oberkirchenrat und arbeitet
im Beirat für Kirchenmusik der Landeskirche mit. Darüber hinaus arbeitet er mit den Mitarbeitendenvertretungen
sowie der Kirchengewerkschaft Baden sowie mit weiteren Akteuren der Kirchenmusik eng zusammen und nimmt
Mitgliedschaften der Landeskirche in Verbänden auf Landes-, Bundes- sowie europäischer Ebene wahr.

§ 6
Organe

Die Organe des Kirchenmusikverbandes sind:
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Verbandsrat und
3. die Leitungen der Fachgruppen.

§ 7
Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im Jahr zusammen. Die Sitzungen können auch digital
nach den Regelungen der DigS-RVO stattfinden.
(2)  Die Person im Vorsitzendenamt des Verbandsrates oder im Verhinderungsfall deren Stellvertretung leitet die
Mitgliederversammlung, sorgt für die Einladung zur Mitgliederversammlung und stellt die Tagesordnung auf.
(3)  Zur Mitgliederversammlung gehören sämtliche Mitglieder des Kirchenmusikverbands. Das Stimmrecht ist
nicht übertragbar. Korporative Mitglieder werden durch die Person vertreten, die von ihnen benannt wurde.
Anwesende Personen können nicht mehrere korporative Mitglieder vertreten.
(4)  Für die Beschlussfassung und für Wahlen gilt, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, Artikel 108
Grundordnung. Die Mitgliederversammlung ist jedoch ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.
(5)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann von der Person im Vorsitzendenamt des Verbandsrates
einberufen werden, wenn wichtige Themen anstehen, die dies erforderlich erscheinen lassen. Sie muss innerhalb
von sechs Wochen einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der persönlichen Mitglieder dies beantragen.
(6)  Die Einladungsfrist zur Mitgliederversammlung beträgt in der Regel mindestens vier Wochen. Die Einladung
zur Mitgliederversammlung kann durch Bekanntgabe in der Verbandszeitschrift oder im Newsletter des Kir-
chenmusikverbands erfolgen. Satz 2 gilt jedoch nicht für Mitgliederversammlungen, in denen Wahlen durchge-
führt oder Ordnungsänderungen beschlossen werden sollen. Satz 3 gilt nicht, wenn lediglich Nachwahlen zum
Verbandsrat durchgeführt werden sollen.
(7)  Die Aufnahme von Tagesordnungspunkten ist spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung bei
der Person im Vorsitzendenamt des Verbandsrates oder bei der Geschäftsführung zu beantragen.
(8)  Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Person im Vorsitzendenamt
und mindestens zwei weiteren Mitgliedern zu unterschreiben ist.
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§ 8
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:
1. Die Wahl der Personen im Vorsitzendenamt und Stellvertretendenamt der Fachgruppen entsprechend der

hierfür gegebenen Regelungen,
2. die Wahl von Mitgliedern des Verbandsrates entsprechend der hierfür gegebenen Regelungen,
3. Vorschläge für die Berufung von Mitgliedern in die Fachgruppen zu unterbreiten,
4. die Bestellung von zwei Personen zur Kassenprüfung, die Entgegennahme des Prüfungsberichts und die Ent-

lastung von Verbandsrat und Geschäftsführung;
5. die Festlegung der Mitgliedsbeiträge, die Beratung und Zustimmung zur vorgesehenen Budgetierung der

Verbandsarbeit;
6. die Entgegennahme von Berichten aus dem Verbandsrat, den Fachgruppen und der Geschäftsführung;
7. die Beratung der Anliegen des Kirchenmusikverbandes und der kirchenmusikalischen Arbeit der Landeskir-

che und der Formulierung entsprechender Anliegen,
8. Beschlussfassung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen über Anregungen zur Än-

derung der vorliegenden Ordnung sowie zur Auflösung des Verbandes durch Aufhebung der Ordnung.

§ 9
Der Verbandsrat

(1)  Der Verbandsrat berät die Budgetplanung und erstellt eine mittelfristige Planung der Ressourcenverteilung
zwischen den Fachgruppen. Er hat die Aufgabe, die Ergebnisse der Beratungen aus den Fachgruppen und Aus-
schüssen entgegenzunehmen und sie zu priorisieren. Des Weiteren obliegen dem Verbandsrat folgende Aufgaben:
1. Entscheidung über Angelegenheiten des Kirchenmusikverbandes, soweit diese nicht der Mitgliederversamm-

lung obliegen;
2. Entscheidung über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern,
3. Vorbereitung der Mitgliederversammlung einschließlich der Vorlage eines Vorschlages zur Höhe der Mit-

gliedsbeiträge,
4. Berufung von Mitgliedern der Fachgruppen auf deren jeweiligen Vorschlag,
5. Vorschlag einer Person für die Geschäftsführung des Kirchenmusikverbandes an den Evangelischen Ober-

kirchenrat,
6. Einrichtung eines Redaktionsteams und der Schriftleitung für die Verbandszeitschrift und den Newsletter,
7. Einsetzung von Ausschüssen, auch mit externen Personen, auf Zeit oder auf Dauer.
(2)  Dem Verbandsrat gehören folgende stimmberechtigte Mitglieder an:
1. die Personen im Vorsitzendenamt der Fachgruppen,
2. die Personen im Stellvertretendenamt der Fachgruppe Chöre und der Fachgruppe Kirchenmusikalischer

Dienst,
3. drei weitere Mitglieder, unter ihnen mindestens eine Person, die nebenberuflich oder ehrenamtlich in der

Kirchenmusik tätig ist, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden;
4. die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor oder deren Stellvertretung.

Die Geschäftsführung sowie die Schriftleitung (Absatz 1 Nr. 6) gehören dem Verbandsrat als beratende Mit-
glieder an.

(3)  Die Landessynode kann für ihre Amtsperiode ein synodales Mitglied, das nicht hauptberuflich im Bereich
der Kirchenmusik tätig ist, in den Verbandsrat als stimmberechtigtes Mitglied entsenden.
(4)  Das für Kirchenmusik zuständige Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrates sowie die Rektorin oder der
Rektor der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg haben Teilnahme-, Antrags- und Rederecht. Sie erhalten
Einladungen und Protokolle der Sitzungen und werden an der Terminfindung beteiligt.
(5)  Die Amtszeit des Verbandsrats beträgt in der Regel vier Jahre und endet mit der Neukonstituierung eines
neuen Verbandsrats im Anschluss an eine Wahlmitgliederversammlung. Die Wiederwahl von Verbandsratsmit-
gliedern ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines seiner Mitglieder erfolgt eine Nachwahl durch die
nächste Mitgliederversammlung oder den entsprechenden Wahlkörper der Mitgliederversammlung für die ver-
bleibende Amtszeit des Verbandsrats.
(6)  Der Verbandsrat tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, auf Einladung der Person im Vor-
sitzendenamt mit Angabe der Tagesordnung zusammen. Er muss einberufen werden, wenn es die Hälfte der
Mitglieder mit Bezeichnung des zur Beratung stehenden Gegenstandes verlangt. Für die Beschlussfassung gelten
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die Regelungen der Mitgliederversammlung entsprechend. Über die Beratungen wird eine Niederschrift gefertigt,
die von der Person im Vorsitzendenamt und zwei weiteren Mitgliedern zu unterschreiben ist. Der Verbandsrat
kann eines seiner Mitglieder mit der Schriftführung beauftragen.
(7)  Sollte der Verbandsrat sich im Einzelfall außerstande sehen, einen angemessenen Interessenausgleich zwi-
schen den Fachgruppeninteressen vorzunehmen, so kann er die Entscheidung zu bestimmten Fragen aussetzen
und diese dem Beirat für Kirchenmusik zur Beratung oder zur Beratung und Entscheidung vorlegen. Abweichend
von den Regelungen zur Beschlussfassung genügen für den Antrag auf Aussetzung der Entscheidung bis zur
Beratung durch den Beirat für Kirchenmusik die Zustimmung von einem Drittel der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder des Verbandsrats. Für die Bitte an den Beirat für Kirchenmusik um Entscheidung genügt die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Berücksichtigung von Enthaltungen.

§ 10
Vorsitz im Verbandsrat

(1)  Der Verbandsrat wählt – in der Regel aus dem Kreis der Fachgruppenvorsitzenden – eine Person in das
Vorsitzendenamt des Verbandsrates sowie eine Stellvertretung. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit endet
mit der Amtszeit des Verbandsrats oder durch Wahl einer anderen Person im Vorsitzendenamt oder Stellvertre-
tendenamt. Im Falle der Verhinderung wird die Person im Vorsitzendenamt durch die Person im Stellvertreten-
denamt vertreten. Die Person im Vorsitzendenamt kann Aufgaben an die Person im Stellvertretendenamt oder
an andere Mitglieder des Verbandsrates delegieren.
(2)  Die Person im Vorsitzendenamt hat die Aufgabe, den Kirchenmusikverband nach Maßgabe dieser Ordnung
zu leiten und die Sitzungen des Verbandsrates und der Mitgliederversammlungen einzuberufen und diese zu
leiten. Die Leitung der Wahlen in der Mitgliederversammlung und die Wahl der Personen in das Vorsitzendenamt
und Stellvertretendenamt des Verbandrates übernimmt die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskir-
chenmusikdirektor oder eine andere, vom Evangelischen Oberkirchenrat benannte Person.

§ 11
Fachgruppen

(1)  Im Kirchenmusikverband werden die Fachgruppen Chöre, Popularmusik und Kirchenmusikalischer Dienst
gebildet.
(2)  Für jede Fachgruppe wird auf Vorschlag der Mitgliederversammlung durch den in der Wahlmitgliederver-
sammlung gebildeten Wahlkörper eine Person in das Vorsitzenden- und Stellvertretendenamt der Leitung der
Fachgruppe gewählt. Die Fachgruppenvorsitzenden vertreten den Verband hinsichtlich der fachlichen Frage-
stellungen, die der Fachgruppe obliegen, nach außen. Sie wirken im Beirat für Kirchenmusik nach der Maßgabe
des Kirchenmusikgesetzes mit.

§ 12
Fachgruppe Chöre

(1)  Die Person im Vorsitzendenamt oder die Person im Stellvertretendenamt soll eine Pfarrperson in einem
aktiven Dienstverhältnis zur Evangelischen Landeskirche in Baden sein. Die Person im Vorsitzendenamt vertritt
den Kirchenmusikverband im Dachverband (Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland) und im
Beirat für Kirchenmusik.
(2)  Stimmberechtigte Mitglieder der Fachgruppe sind
1. die Landeskantorin oder der Landeskantor,
2. bis zu drei weitere Mitglieder, die vom Verbandsrat auf Vorschlag der Leitung der Fachgruppe oder der

Mitgliederversammlung berufen werden.
(3)  Die Geschäftsführung des Kirchenmusikverbandes, die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskir-
chenmusikdirektor oder die Stellvertretung sowie eine Landesposaunenwartin oder ein Landesposaunenwart ha-
ben Teilnahme-, Antrags- und Rederecht; sie erhalten Einladungen und Protokolle der Fachgruppensitzungen
und werden an der Terminfindung beteiligt.
(4)  Zu den Aufgaben der Fachgruppe Chöre gehören insbesondere:
1. die Herausgabe geeigneter Noten für die Chöre zur Pflege der Chormusik in Gottesdienst und Konzert,
2. die Betreuung und Beratung der Chöre,
3. die Durchführung von Singwochen,
4. die Veranstaltung überregionaler Chortreffen
5. die Diskussion der Entwicklungen im Bereich des kirchlichen Chorwesens und die Entwicklung passender

Maßnahmen.
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§ 13
Fachgruppe Popularmusik

(1)  Die Person im Vorsitzendenamt vertritt den Kirchenmusikverband in der Popularmusikkonferenz in der
Evangelischen Kirche in Deutschland und im Beirat für Kirchenmusik.
(2)  Stimmberechtigte Mitglieder der Fachgruppe sind
1. der oder die landeskirchliche Beauftragte für Popularmusik,
2. bis zu drei weitere Mitglieder, die vom Verbandsrat auf Vorschlag der Leitung der Fachgruppe oder der

Mitgliederversammlung berufen werden.
(3)  Die Geschäftsführung des Kirchenmusikverbandes, die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskir-
chenmusikdirektor oder die Stellvertretung, sowie eine Landesposaunenwartin oder ein Landesposaunenwart,
die Professorin oder der Professor für Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg sowie eine
Vertretung des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Baden haben Teilnahme-, Antrags- und Rederecht. Sie
erhalten Einladungen und Protokolle der Fachgruppensitzungen und werden an der Terminfindung beteiligt.
(4)  Zu den Aufgaben der Fachgruppe Popularmusik gehören insbesondere:
1. die Betreuung und Beratung von Chören, Bands und weiteren Ensembles, die sich dem Bereich Popularmusik

zugehörig fühlen;
2. die Durchführung von popularmusikalischen Fortbildungsveranstaltungen,
3. die Diskussion der Entwicklungen im Bereich der kirchlichen Popularmusik und die Entwicklung passender

Maßnahmen.

§ 14
Fachgruppe Kirchenmusikalischer Dienst

(1)  Die Person im Vorsitzendenamt oder die Person im Stellvertretendenamt soll eine Kirchenmusikerin oder
ein Kirchenmusiker in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis zur Evangelischen Landeskirche in Baden sein.
Die Person im Vorsitzendenamt vertritt den Kirchenmusikverband im Dachverband (Verband Evangelischer
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland) und im Beirat für Kirchenmusik.
(2)  Stimmberechtigte Mitglieder der Fachgruppe sind
1. die oder der landeskirchliche Beauftragte für die kirchenmusikalische Aus- und Fortbildung,
2. bis zu drei weitere Mitglieder, die vom Verbandsrat auf Vorschlag der Leitung der Fachgruppe oder der

Mitgliederversammlung berufen werden.
(3)  Die Geschäftsführung des Kirchenmusikverbandes, die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskir-
chenmusikdirektor oder die Stellvertretung sowie eine Landesposaunenwartin oder ein Landesposaunenwart ha-
ben Teilnahme-, Antrags- und Rederecht; sie erhalten Einladungen und Protokolle der Fachgruppensitzungen
und werden an der Terminfindung beteiligt.
(4)  Zu den Aufgaben der Fachgruppe Kirchenmusikalischer Dienst gehören insbesondere:
1. die fachliche Förderung der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in regelmäßigen Fortbildungstagun-

gen,
2. die Beratung seiner Mitglieder,
3. die Vermittlung der Interessen der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und die Förderung ihrer Arbeit

in Verbindung mit dem Beirat für Kirchenmusik.

§ 15
Wahlen zum Verbandsrat und den Fachgruppen

(1)  Alle vier Jahre tritt die Mitgliederversammlung als Wahlmitgliederversammlung zusammen. Diese wählt die
zu wählenden Mitglieder des Verbandsrats und die Personen im Vorsitzenden- und Stellvertretendenamt der
Leitung der Fachgruppen. Vor der ersten Wahlmitgliederversammlung zu Beginn der Amtszeit des Verbandsrats
erfolgt mit einer Frist von mindestens acht Wochen die Aufforderung an die korporativen Mitglieder, die sie
vertretende Person in der Mitgliederversammlung neu zu benennen. Diese nehmen die Funktion in der Wahl-
mitgliederversammlung für die Dauer der Amtszeit des Verbandsrates wahr, soweit nicht seitens des korporativen
Mitglieds eine andere Person benannt wird. Die Einladung zur Wahlmitgliederversammlung erfolgt mit einer
Einladungsfrist von mindestens vier Wochen gegenüber den persönlichen Mitgliedern und den von den korpo-
rativen Mitgliedern benannten vertretungsberechtigten Personen.
(2)  Die Wahl der Personen in den Vorsitzendenämtern und Stellvertretendenämtern der Fachgruppen erfolgt in
gesonderten Wahlkörpern, die von der Mitgliederversammlung gebildet werden. Hierzu wird zu Beginn einer
Wahlmitgliederversammlung die Zuordnung der anwesenden Delegierten zu den Wahlkörpern der Fachgruppe
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Chöre und Popularmusik durch die Geschäftsführung gemäß der Entsendung durch die entsprechenden korpo-
rativen und durch Zuordnung der anwesenden persönlichen Mitglieder festgelegt. Bei Meinungsverschiedenhei-
ten über die Zuordnung entscheidet die Mitgliederversammlung hierüber vor Eintritt in die Wahlgänge. Die
Wahlgruppe für die Fachgruppe Kirchenmusikalischer Dienst besteht aus allen anwesenden persönlichen Mit-
gliedern, die haupt-, neben- oder ehrenamtlich im kirchenmusikalischen Dienst tätig sind.

§ 16
Geschäftsführung

(1)  Der Evangelische Oberkirchenrat bestellt im Einvernehmen mit der Person im Vorsitzendenamt des Ver-
bandsrates eine Geschäftsführung. Diese kann nach den Festlegungen des Evangelischen Oberkirchenrates eine
Vergütung oder Aufwandsentschädigung erhalten. Die Geschäftsführung ist dem Verbandsrat verantwortlich.
(2)  Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehören insbesondere:
1. Die Erledigung der laufenden Geschäfte des Kirchenmusikverbandes, soweit nicht der Verbandsrat oder die
Person im Vorsitzendenamt des Verbandsrates zuständig sind;
2. die Verwaltung des Mitgliederverzeichnisses,
3. die Vorbereitung der Mitgliederversammlung im Zusammenwirken mit der Person im Vorsitzendenamt des
Verbandsrates und
4. die Kommunikation mit den zuständigen Fachabteilungen des Evangelischen Oberkirchenrates hinsichtlich
Haushaltsplanung und Rechnungsführung.

§ 17
Rechnungsführung

(1)  Die Rechnungsführung des Kirchenmusikverbandes erfolgt durch den Evangelischen Oberkirchenrat.
(2)  Das Verfahren der Einbeziehung der Organe des Kirchenmusikverbandes bei Anweisungen und für die
Rechnungsführung werden im Einvernehmen zwischen der die Rechnung führenden Stelle im Evangelischen
Oberkirchenrat und der Person im Vorsitz des Verbandsrates abgestimmt.
(3)  Der Evangelische Oberkirchenrat regelt für die Personen im Vorsitz des Verbandsrates und im Vorsitz der
Fachgruppen im Einvernehmen mit dem Verbandsrat die Zahlung von Aufwandsentschädigungen oder Vergü-
tungen, soweit die Tätigkeit der Personen für den Kirchenmusikverband nicht im Rahmen der hauptberuflichen
Tätigkeit für die Landeskirche erfolgt.
(4)  Die Gesamtrechnung wird durch die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Personen zur Kassen-
prüfung geprüft. Das Prüfungsergebnis und der Prüfungsbericht werden der Mitgliederversammlung vorgelegt.
(5)  Die Rechnungsprüfung durch eine kirchliche Prüfungseinrichtung bleibt unberührt.

§ 18
Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliederversammlung legt Mitgliedsbeiträge fest für:
1. persönliche Mitglieder im hauptberuflichen kirchenmusikalischen Dienst mit Bezugsrecht der Zeitschrift des
Dachverbands „Forum Kirchenmusik“,
2. persönliche Mitglieder im nebenberuflichen oder ehrenamtlichen kirchenmusikalischen Dienst mit Bezugs-
recht der Zeitschrift des Dachverbands „Forum Kirchenmusik“,
3. persönliche Mitglieder ohne Bezugsrecht der Zeitschrift des Dachverbands „Forum Kirchenmusik“,
4. korporative Mitglieder aus dem Kreis der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke der Evangelischen Landes-
kirche in Baden, soweit die Finanzierung des Kirchenmusikverbandes aus Kirchensteuermittel nicht durch ein-
heitliche landeskirchliche Zuweisung erfolgt, und
5. sonstige korporative Mitglieder.
Mitgliedsbeiträge sind jeweils bis zum 31. März des laufenden Jahres fällig. Bei Austritt oder Ausschluss inner-
halb des Kalenderjahres erfolgt keine Erstattung.

§ 19
Zweckbestimmung

Für den Kirchenmusikverband wird ein eigenes Budget geführt, dem die Mitgliedsbeiträge und andere Einnahmen
zugeführt werden. Das Budget soll nur für die Zwecke gemäß dieser Ordnung verwendet werden. Eine Verwen-
dung für andere Zwecke ist im Einvernehmen mit dem Verbandsrat möglich. Sollte der Kirchenmusikverband
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aufgelöst werden, soll das dem Kirchenmusikverband zugeordnete Budget vorrangig für kirchenmusikalische
Zwecke verwendet werden.

§ 20
Übergangsbestimmungen

(1)  Der Landesverband Evangelischer Kirchenchöre in Baden und der Landesverband Evangelischer Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker Badens wird durch gesonderte Beschlussfassung der beiden Verbände mit
Wirkung zum 1. Oktober 2023 aufgelöst. Die Vermögenswerte beider Verbände werden mit Wirkung zum 1.
Oktober 2023 in das in § 19 genannte Budget überführt.
(2)  Für die Auflösung der bestehenden Verbände wird eine gesonderte gemeinsame Mitgliederversammlung der
bestehenden Verbände durchgeführt. Diese gemeinsame Mitgliederversammlung wird zugleich als konstituie-
rende Mitgliederversammlung des Kirchenmusikverbandes durchgeführt. Als konstituierende Mitgliederver-
sammlung obliegt ihr, der Gründung des Kirchenmusikverbandes zuzustimmen, der erlassenen Ordnung zuzu-
stimmen und die in der Ordnung vorgesehenen Ämter kommissarisch zu besetzen. Die kommissarische Besetzung
der Ämter besteht, bis die erste Wahlmitgliederversammlung nach den Regelungen dieser Ordnung durchgeführt
werden kann.
(3)  Werden die in Absatz 2 vorgesehenen Beschlüsse nicht gefasst, wird die Konstituierung des in dieser Ordnung
geregelten Kirchenmusikverbandes aufgeschoben.

§ 21
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft.
__________________________________

K a r l s r u h e ,  den 12. September 2023
Der Evangelische Oberkirchenrat

D r .  M a t t h i a s  K r e p l i n
Oberkirchenrat

Bekanntmachungen

Nr. 94
65. Aktion Brot für die Welt 2023/2024

OKR: 25.09.2023
AZ: 86/5

Wort der Landesbischöfin zur 65. Aktion von Brot für die Welt

Wandel säen -
Brot für die Welt hilft weltweit.

Mehr als 800 Millionen Menschen hungern weltweit, obwohl es genug Lebensmittel für alle gibt. Das ist ein
Skandal und darf nicht so bleiben.
Bis 2030 hatte sich die die Weltgemeinschaft vorgenommen, dass kein Mensch mehr hungern muss. „Kein Hun-
ger“- das war das Ziel und die Hoffnung. Doch die Auswirkungen von Klimakrise, Corona-Pandemie und Uk-
raine-Krieg - und damit auch die steigenden Preise für Lebensmittel und Dünger - haben dieses Ziel wieder in
weite Ferne gerückt.
Hilfe ist dringend nötig - und möglich. Unsere Projektpartner aus aller Welt zeigen seit über 60 Jahren erfolgreich,
wie Veränderung aussehen kann.
Jeder Euro, den Sie geben können, verändert Leben zum Guten:
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So unterstützen Sie dadurch beispielsweise Kleinbauernfamilien dabei, höhere Erträge zu erzielen – mit Anbau-
methoden, die an die klimatischen Herausforderungen angepasst sind.
Ihre Spende versetzt sie in die Lage, ihr eigenes Saatgut zu vermehren sowie biologische Dünger und Pflanzen-
schutzmittel selbstständig herstellen zu können.
Ihr Beitrag ermöglicht es den Bauernfamilien, neben Getreide auch Obst und Gemüse anzubauen, sodass sie sich
gesund ernähren können, ohne weitere Lebensmittel zukaufen zu müssen.
Sie stärken mit Ihrer Unterstützung insbesondere auch Frauen - die bei der Ernährung ihrer Familie oftmals eine
entscheidende Rolle spielen.
Mit Hilfe ihrer Spende stehen wir indigenen Bevölkerungsgruppen bei, die sich gegen illegale Landvertreibungen
zur Wehr setzen.
Auch mit der 65. Aktion bitten wir von Brot für die Welt Sie wieder um Ihre Hilfe. Wir dürfen die Not dieser
Menschen nicht einfach hinnehmen. Gerade diejenigen Menschen, die am wenigsten zu dieser weltweiten Krise
beigetragen haben, leiden am meisten unter deren Folgen.
Seien Sie mit Ihrer Spende dabei! Denn kein Mensch soll hungern müssen!
Ihre
Prof. Dr. Heike Springhart
Bischöfin, Ev. Landeskirche in Baden
PS: Schon 58 € reichen, damit zwei Schulkinder in der Demokratischen Republik Kongo ein Jahr lang jeden Tag
eine nahrhafte Schulmahlzeit bekommen.

Hinweise zur 65. Aktion „Brot für die Welt“ 2023/2024
Die Evangelische Kirche in Deutschland führt in Verbindung mit den Freikirchen in der Advents- und Weih-
nachtszeit 2023 wieder die Aktion „Brot für die Welt“ durch. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto
„Wandel säen“.
Für den Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden ergeben sich zur 65. Aktion „Brot für die Welt“
folgende Richtlinien:
1. Die Aktion beginnt am 1. Adventssonntag (3. Dezember 2023) und wird am 31. Dezember 2023 beendet.

Die Sammlung bzw. die Entgegennahme von Einzelspenden für die Aktion „Brot für die Welt“ während des
ganzen Jahres bleibt davon unberührt. Die Durchführung der 65. Aktion „Brot für die Welt“ soll nicht durch
Sammlungen für gemeindeeigene oder andere Zwecke beeinträchtigt werden.

2. Es werden für die 65. Aktion folgende Projekte von „Brot für die Welt“ besonders in den Mittelpunkt gestellt:
Projekt 1: Bangladesch – Eine Handvoll Reis schütz vor Hunger
Projekt 2: Bolivien – Lithium-Abbau bedroht Mensch und Natur
Projekt 3: Demokratischen Republik Kongo – Wo Kinder gern in die Schule gehen
Mit Hilfe dieser vorgeschlagenen Projekte sollen der Gesamtauftrag von Brot für die Welt und die Bezie-
hungen zu den badischen Partnerkirchen und anderen Institutionen in Übersee ins Bewusstsein gerückt und
gestärkt werden.

3. Mögliche Sammlungsformen
3.1 Tütensammlung
Opfertüten und Verteilblätter werden den Gemeinden auf Bestellung zugeleitet. Jedes Pfarramt möge die
Gemeinde selbst in geeigneter Weise davon benachrichtigen, ob die Tüten durch die Helferinnen und Helfer
abgeholt werden oder im Gottesdienst oder im Pfarramt abgegeben werden sollen.
3.2 Nach dem landeskirchlichen Kollektenplan sind wie bisher alle vier Adventssonntage und der Heilige
Abend der Aktion „Brot für die Welt“ vorbehalten.
3.3 Überweisungen auf das kirchengemeindliche Konto
Brot für die Welt stellt kostenlos Überweisungsträger für die Kirchengemeinden bereit, auf denen die ge-
meindliche Bankverbindung eingetragen ist. Die Bestellmöglichkeit wird Ihnen gesondert mitgeteilt.

4. Abrechnung
Damit die Abrechnung der 65. Aktion „Brot für die Welt“ rechtzeitig vorliegt, bitten wir die Pfarrämter bzw.
Kirchengemeinden das Sammelergebnis bis spätestens 28. Februar 2024 an das Dekanat bzw. das Service-
und Verwaltungsamt abzuführen. Die Dekanate bzw. Service- und Verwaltungsämter überweisen das Sam-
melergebnis bis spätestens 31. März an die Landeskirchenkasse.
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Nr. 95
Anerkennung der Evangelischen Kirchengemeinde Kippenheim-Schmieheim als

Körperschaft des öffentlichen Rechts

OKR: 09.10.2023
AZ: 1111
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 05.10.2023
(AZ: KMRA-7141-3/10/2) die Anerkennung der E v a n g e l i s c h e n  K i r c h e n g e m e i n d e  K i p p e n-
h e i m - S c h m i e h e i m  a l s  K ö r p e r s c h a f t  d e s  ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s mit Wirkung zum
01.01.2024 ausgesprochen.

Nr. 96
Anerkennung der Evangelischen Kirchengemeinde Tiengen und der

Evangelischen Kirchengemeinde Bonndorf als Körperschaften des öffentlichen
Rechts

OKR: 09.10.2023
AZ: 1111
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 05.10.2023
(AZ: KMRA-7141-3/11/2) jeweils die Anerkennung der E v a n g e l i s c h e n  K i r c h e n g e m e i n d e n  T i e n-
g e n  u n d  B o n n d o r f  a l s  K ö r p e r s c h a f t  d e s  ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s mit Wirkung zum
01.01.2024 ausgesprochen.

Stellenausschreibungen

Nr. 97
Stellenausschreibungen

Auf der Website finden Sie eine aktuelle Übersicht zu freien Pfarrstellen, freien Stellen für Diakon*innen und
freien Stellen im Religionsunterricht (Link).

I. Freie Stellen für Pfarrer*innen (w/m/d)(Link) (Bewerbungsschluss: 06.12.2023)

Pfarrstellen mit gemeindlichem Auftrag
- Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen und Schliengen (Künftig Kooperationsraum
„Markgräflerland 4“)
- Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal: Zaisenhausen und Flehingen (Künftig Kooperationsraum „Südlicher
Kraichgau“)
- Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal: Kasual- und Segenspraxis im Bezirk Bretten-Bruchsal (50%); Pfarrstelle
in den Gemeinden Wössingen und Jöhlingen (50%)
- Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach: Waldhilsbach und Wiesenbach (Künftig Kooperationsraum
„Elsenz Nord“)
- Kirchenbezirk Markgräflerland: Binzen-Rümmingen
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Stellen mit allgemeinem kirchlichem Auftrag
- EOK, Referat 2 - Personal und Organisation: Leiter*in der Personalförderung/
Personalentwicklung (w/m/d)
- EOK, Referat 3 - Diakonie und Seelsorge: Bereichsleiter*in für Seelsorge in besonderen
Arbeitsfeldern I (w/m/d)
- EOK, Referat 4 - Erziehung und Bildung, Religionspädagogisches Institut: Dozent*in für Schulseelsorge
(w/m/d) (50%)

II. Freie Stellen für Diakon*innen (w/md) Link)(Bewerbungsschluss: 06.12.2023)

Stellen mit allgemeinem kirchlichem Auftrag
- EOK, Referat 3 - Diakonie und Seelsorge: Bereichsleiter*in für Seelsorge in besonderen Arbeitsfeldern I
(w/m/d)
- EOK, Referat 4 - Erziehung und Bildung, Religionspädagogisches Institut: Dozent*in für Schulseelsorge
(w/m/d) (50%)

180   Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden



Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden    181



Herausgeber: Evangelischer Oberkirchenrat, Blumenstraße 1–7, 76133 Karlsruhe
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe, Telefon 0721 9175 0

Erscheint (in der Regel) einmal im Monat. Satz und Druck: Mediengestaltung und Hausdruckerei des Evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe.

182   Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden


	Rechtsverordnungen
	Rechtsverordnung zur Änderung der Rechtsverordnung zur Durchführung der Gemeindeversammlung

	Ordnungen
	Ordnung des Kirchenmusikverbandes der Evangelischen Landeskirche in Baden (Kirchenmusikverbandsordnung – KiMuVerbandsO)

	Bekanntmachungen
	65. Aktion Brot für die Welt 2023/2024
	Anerkennung der Evangelischen Kirchengemeinde Kippenheim-Schmieheim als Körperschaft des öffentlichen Rechts
	Anerkennung der Evangelischen Kirchengemeinde Tiengen und der Evangelischen Kirchengemeinde Bonndorf als Körperschaften des öffentlichen Rechts

	Stellenausschreibungen
	Stellenausschreibungen


